
Meisterschaftsbestimmungen der Fränkischen 
Springmeisterschaften der Reiter (Ü22)  
in Bad Kissingen vom 30.07.- 02.08.2026 

 

Jeder Teilnehmer kann im Springen max. 3 Pferde pro Prüfung starten, davon jedoch 
nur mit max. 2 Pferden in der Meisterschaftswertung. Diese Meisterschaftspferde 
sind vor der 1. Teilprüfung mit der Meldung zu benennen. Bei Teilnehmern mit 3 
Pferden muss das Pferd, welches nicht für die Meisterschaft gewertet wird, nach den 
beiden anderen Pferden gestartet werden. Vor Meldeschluss zur 3. Wertungsprüfung 
ist bei Teilnehmern mit 2 Pferden ein Pferd als Meisterschaftspferd zu deklarieren, 
dessen Erfolgswerte aus der 1. und 2. Wertungsprüfung angerechnet werden. Auf 
Grund der besonderen Situation (Ersatztermin Meisterschaft) wird in der 3. Wertung 
ausnahmsweise auf den Block der Meisterschafts-pferde verzichtet, jedoch muss bei 
Teilnehmern mit mehreren Pferden das Meisterschafts-pferd zuerst gestartet werden. 
Die Bewertung der Springmeisterschaft erfolgt durch die Addition der Rangierungs-
punkte aus den 3 Wertungsprüfungen. Der Sieger der jeweiligen Prüfung erhält 0 
Punkte, der Zweite 0,5 Punkte, der Dritte 1,0 Punkte, der Vierte 1,5 Punkte usw.. 
Diese werden mit dem jeweiligen Bewertungsfaktor multipliziert (1. Wertungsprüfung 
x 1; 2. Wertungsprüfung x 1,5; 3. Wertungsprüfung x 2). Bei der Vergabe der 
Rangierungspunkte werden nur die Meisterschaftsteilnehmer berücksichtigt. Sieger in 
einer Springmeisterschaft ist der/die fränkische Teilnehmer/in mit den wenigsten 
Punkten. In der 3. Wertungsprüfung wird nur der Normalparcours für die Vergabe der 
Rangierungspunkte berücksichtigt. Bei Punktgleichheit nach der 3. Wertungsprüfung 
entscheidet allerdings die bessere Platzierung des 3. Wertungs-Springens. Bei 
Startern mit mehreren Pferden sind die Punkte der Pferde nicht untereinander 
austauschbar. Für die Meisterschaftswertung werden nur die Pferde rangiert bzw. 
gewertet, die an allen 3 Wertungsprüfungen teilgenommen haben. Die 
Meisterschaftsehrung findet am Sonntag für Rang 1 - 6 statt.  
Zugelassen: Ü 22 (REI) Jahrg. 04 +älter  
Prüfungen:  13, 21, 30  
 
 
 
 
 


